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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Zuordnen eines Ersatzbereichs in einem 
überschreibbaren optischen Aufzeichnungsmedium.

[0002] In US-A-5,418,767 sind ein Gerät und Ver-
fahren beschrieben zum Verfolgen der Zahl perma-
nenter und temporärer Fehler sowie von Ersatzberei-
chen, die als Ergebnis der Fehler verwendet werden. 
Während der Lese-/Schreibbetriebsschritte erfolgt 
eine Bestimmung dahingehend, ob die Zahl der Er-
satzbereiche zum Ersetzen defekter Sektoren auf ei-
ner Platte zusammen mit der Zahl von Ersatzberei-
chen zum Ersetzen defekter Sektoren während der 
Formatierung eine vorgegebene Grenze übersteigt. 
Diese Grenze kann unterschiedlich – abhängig von 
der Plattenart – sein, überschreibbar oder nur 
Schreibplatte. Wird der Grenzwert überschritten, so 
erfolgen eine Diagnose zum Gewährleisten des 
Grundes der übermäßigen Anwendung und eine ge-
eignete Korrekturmaßnahme, wie beispielsweise 
eine Anforderung, dass die Platte und die Treiberlin-
se gereinigt werden. Weiterhin kann ein Versuch da-
hingehend erfolgen, verwendete Ersatzbereiche auf 
einer überschreibbaren Platte wiederzuverwenden.

[0003] In US-A-5,235,585 ist ein Neuzuweisen de-
fekter Sektoren auf einer Platte beschrieben. Es er-
folgt das Unterhalten einer sortierten Defektsektorlis-
te zum Verfolgen der Ersatzbereiche, die zuvor ver-
wendet wurden, für Ersetzungen bei anderen sekun-
dären Defekten. Wird die Adresse eines Sekundär-
defekts gefunden, so wird eine Sekundärdefektliste 
sowohl auf der Platte als auch in dem Treiberspeicher 
aktualisiert. Ein Ersatzsektor zum Ersetzen des Se-
kundärdefekts wird angeordnet durch erstmaliges 
Berechnen einer Gruppenzahl zum Bestimmen, in 
welcher Gruppe der Sekundärdefekt angeordnet ist. 
Als nächstes erfolgt die Bestimmung der Grenzen für 
eine Vielzahl von Ersatzsektoren, die für diese Grup-
pe zugewiesen sind. Nach dem Durchsuchen der Er-
satzsektorliste erfolgt das Identifizieren des ersten 
verfügbaren Ersatzsektors der Vielzahl der Ersatz-
sektoren als der Ersetzungssektor. Sind sämtliche 
Ersatzsektoren vorab als Ersatzbereiche zugewie-
sen, so erfolgt anstelle hiervon das Anordnen eines 
Ersatzsektors aus der Vielzahl der Ersatzsektoren, 
die einer benachbarten Gruppe zugewiesen sind. 
Nach dem Zuweisen des Ersatzsektors wird dessen 
physikalische Adresse zurückgegeben, und der Er-
satzsektor wird in die Defektsektorliste und in die Er-
setzungsliste eingetragen.

[0004] In US-A-5,303,219 ist die Wiederherstellung 
von mittels Staub verunreinigter Sektoren bei einem 
optischen Plattengerät beschrieben. Defekte Sekto-
ren einer optischen Platte werden während dem an-
fänglichen Formatieren identifiziert, und derartige 
Sektoren werden als Sektoren eliminiert, die mögli-

cherweise zu einem späteren Zeitpunkt verwendet 
werden sollen. Diese als defekt identifizierten Sekto-
ren werden getrennt von den bei dem anfänglichen 
Formatieren aufgefundenen Defekten in einer Se-
kundärdefektliste SDL aufgelistet. Nach einem Reini-
gungsschritt werden diejenigen Sektoren in der SDL 
im Hinblick auf die Oberfläche analysiert, um zu be-
stimmen, ob sie nun gut sind oder nicht. Ferner wer-
den diejenigen, die defekten Sektoren in der SDL-Lis-
te angrenzen, zu den anfänglich als defekt festge-
stellten Sektoren als Möglichkeiten für eine Wieder-
verwendung eliminiert.

[0005] Ferner beschreibt EP 1 014 365 A2 eine Vor-
gehensweise zum Erfassen eines Defekts bei einem 
Aufzeichnungsmedium. Für das Zuweisen von Er-
satzbereichen wird unterschieden zwischen einem 
primären Ersatzbereich und einem ergänzenden Er-
satzbereich. Deren Größen werden bestimmt durch 
die Zahl der Defekte, die bei der Initialisierung des 
Aufzeichnungsmediums generiert werden. Die Infor-
mation im Hinblick auf die Größen der Ersatzbereiche 
und den Umfang der Anwendung der Ersatzbereiche 
werden aufgezeichnet, so dass sich die Ersatzberei-
che wirksam managen lassen. Dokument EP 1 014 
365 A2 bildet Stand der Technik nach § 3(2) Nr. 2 
PatG.

[0006] Ein optisches Speichermedium ist allgemein 
unterteilt in einen Nurlesespeicher (Engl.: read only 
memory, ROM) und einen Speicher für ein einmali-
ges Schreiben und mehrmaliges Lesen (Engl.: write 
once read many, WORM), in die Daten einmal ge-
schrieben werden, sowie in überschreibbare Spei-
cher, in die sich Daten mehrfach schreiben lassen. 
Überschreibbare optische Speichermedien, z.B. opti-
sche Platten, enthalten überschreibbare Kompakt-
disk (CD-RW) und überschreibbare digitale Platten 
(Engl.: digital versatile discs, DVD-RW, DVD-RAM, 
DVD+RW).

[0007] Ein wiederholtes Aufzeichnen/Wiederspielen 
(Engl.: recording/playback, R/P) von Information 
zu/und von überschreibbaren optischen Platten be-
wirkt eine Änderung des anfänglichen Mischverhält-
nisses einer Aufzeichnungsschicht, die zum Auf-
zeichnen der Information auf der optischen Platte ge-
bildet ist. Die Änderung verschlechtert das Leistungs-
vermögen der optischen Platte und bewirkt Fehler bei 
dem Aufzeichnen/Wiedergeben von Information. Ins-
besondere zeichnen sich die Fehler aufgrund einer 
derartigen Verschlechterung als Defektbereiche wäh-
rend dem Formatieren, dem Aufzeichnen zu und der 
Wiedergabe von der optischen Platte. Defekte Berei-
che einer überschreibbaren optischen Platte kann 
auch durch einen Kratzer auf der Oberfläche bewirkt 
werden, sowie Schmutzpartikel und Staub oder Feh-
lern während der Herstellung. Demnach ist zum Ver-
meiden eines Schreibens in oder eines Lesens aus 
defekten Bereichen eine Handhabung defekter Be-
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reiche erforderlich.

[0008] Die Fig. 1 zeigt einen Bereich für ein Defekt-
management (Engl.: defect management area, DMA) 
bei einem Einführbereich und einem Ausführbereich 
der optischen Platte zum Handhaben eines defekten 
Bereichs. Insbesondere ist der Datenbereich in meh-
rere Zonen für das Defektbereichmanagement unter-
teilt, derart, daß jede Zone ferner in einen Anwender-
bereich und einen Ersatzbereich unterteilt ist. In dem 
Anwenderbereich sind die Daten tatsächlich be-
schrieben, und der Ersatzbereich wird dann benutzt, 
wenn ein Defekt in dem Anwenderbereich auftritt.

[0009] Es gibt allgemein vier DMA-Bereiche bei ei-
ner Platte, z.B. einer DVD-RAM, und zwei von diesen 
existieren in dem Einführbereich, und zwei von die-
sen existieren in dem Ausführbereich. Da das Hand-
haben bzw. Managen defekter Bereiche wichtig ist, 
werden dieselben Inhalte wiederholt in allen vier 
DMA-Einheiten zum Schützen der Daten aufgezeich-
net. Jeder DMA-Bereich enthält zwei Blöcke von 32 
Sektoren, und jeder Block enthält 16 Sektoren. Der 
erste Block des DMA, der als DDS/PDL-Block be-
zeichnet wird, enthält eine Plattendefinitionsstruktur 
(Engl.: disc definition structure, DDS) und eine primä-
re Defektliste (Engl.: primary defect list, PDL). Der se-
kundäre Block des DMA-Bereichs, der als SDL-Block 
bezeichnet wird, enthält eine sekundäre Defektliste 
(Engl.: secondary defect list, SDL). Die PDL ent-
spricht einem primären Defektdatenspeicherbereich 
und die SDL entspricht einem sekundären Defektda-
tenspeicher.

[0010] Die PDL speichert allgemein Einträge für de-
fekte Sektoren, die während der Herstellung der Plat-
te entstehen oder beim Formatieren einer Platte iden-
tifiziert werden, insbesondere beim Initialisieren oder 
Re-Initialisieren einer Platte. Wie in Fig. 2A gezeigt, 
enthält jeder Eintrag eines Sektornummer in Zuord-
nung zu einem defekten Sektor und einen Eintragtyp. 
Die Sektornummer ist in der Übertragreihenfolge auf-
gelistet, und der Eintragtyp wird durch den Ursprung 
des Defektsektors aufgelistet. Beispielsweise ist ein 
Eintragtyp aufgeteilt in eine P-Liste, eine G1-Liste und 
eine G2-Liste, wie durch den Plattenhersteller defi-
niert. Insbesondere sind die während der Herstellung 
erzeugten defekten Sektoren der Platte in der P-Liste 
gespeichert. Die defekten Sektoren, die durch den 
Zertifikationsprozeß während einem Formatieren ei-
ner Platte aufgefunden werden, sind in der G1-Liste 
gespeichert, und die defekten Sektoren, die von der 
SDL ohne einen Zertifikationsprozeß umgesetzt wer-
den, sind in der G2-Liste gespeichert.

[0011] Andererseits ist die SDL in Blockeinheiten 
angeordnet, und sie erhält Einträge entweder von de-
fekten Bereichen, die nach dem Initialisieren erzeugt 
werden können, oder von defekten Bereichen, die 
nicht in die PDL während dem Initialisieren eingetra-

gen werden konnten. Wie in Fig. 2B gezeigt, enthält 
jeder Eintrag der SDL einen Bereich zum Speichern 
der Sektornummer eines ersten Sektors des Blocks 
mit einem defekten Sektor, und einen Bereich zum 
Halten der Sektornummer eines ersten Sektors eines 
Ersatzblocks. Zusätzlich ist 1 Bit für eine erzwungene 
Neuzuordnungsmarkierung (Engl.: forced reassign-
ment marking, FRM) zugeordnet. Ein FRM Bitwert 
von 0 zeigt an, daß ein Ersatzblock zugeordnet ist 
und daß der zugeordnete Block keinen Defekt auf-
weist. Ein FRM Bitwert von 1 zeigt an, daß ein Ersatz-
block nicht zugeordnet ist oder daß der zugeordnete 
Ersatzblock einen Defekt aufweist. Demnach muß
beim Aufzeichnen von Daten in einem defekten 
Block, der in einem SDL-Eintrag aufgelistet ist, ein 
neuer Ersatzblock zum Aufzeichnen der Daten ge-
funden werden. Demnach werden defekte Bereiche, 
d.h. defekte Sektoren oder defekte Blöcke, in dem 
Datenbereich mit normalen oder nicht defekten Sek-
toren oder Blöcken durch einen Gleitersatzalgorith-
mus oder einen linearen Ersatzalgorithmus ersetzt.

[0012] Das Gleitersetzen wird dann verwendet, 
wenn ein defekter Bereich oder Sektor in der PDL 
aufgelistet ist. Wie in Fig. 3A gezeigt, erfolgt dann, 
wenn defekte Sektoren in dem Anwenderbereich in 
der PDL aufgezeichnet sind, ein Überspringen derar-
tiger defekter Sektoren zu dem nächsten verfügbaren 
Sektor. Durch Ersetzen der defekten Sektoren durch 
nachfolgende Sektoren lassen sich Daten zu einem 
normalen Sektor schreiben. Im Ergebnis gleitet der 
Anwenderbereich, in dem Daten geschrieben wer-
den, und er belegt den Ersatzbereich in dem Umfang, 
der äquivalent zu den übersprungenen defekten Sek-
toren ist. Beispielsweise dann, wenn zwei defekte 
Sektoren in der P-Liste oder G1-Liste der PDL vorlie-
gen, werden Daten in den Ersatzbereich gemäß zwei 
Sektoren (m + n) geschrieben.

[0013] Das lineare Ersetzen wird dann verwendet, 
wenn ein defekter Block in der SDL aufgelistet ist 
oder wenn ein defekter Block während der Wiederga-
be aufgefunden wird. Wie in Fig. 3B gezeigt, erfolgt 
bei Aufzeichnen defekter Blöcke m und n gemäß den 
Blöcken in entweder dem Anwender- oder dem Er-
satzbereich in der SDL ein Ersetzen derartiger Blö-
cke durch normale Blöcke in dem Ersatzbereich, und 
die in dem defekten Block aufzuzeichnenden Daten 
werden in einem zugeordneten Ersatzbereich aufge-
zeichnet. Zum Erzielen des Ersetzens verbleibt eine 
physikalische Sektornummer (Engl.: physical sector 
number, PSN), die einem defekten Block zugeordnet 
ist, während eine logische Sektornummer (Engl.: lo-
gical sector number, LSN) zu dem Ersatzblock bei 
dem Aufzeichnen der Daten bewegt wird.

[0014] Beim Kompensieren defekter Bereiche unter 
Verwendung des Ersatzbereichs spielen die Verfah-
ren zum Zuordnen des Ersatzbereichs eine wichtige 
Rolle bei der Handhabung des defekten Bereichs. Ty-
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pischerweise kann der Ersatzbereich in jeder Zone 
oder Gruppe des Datenbereichs zugeordnet sein, 
oder er kann einem ausgewiesenen Abschnitt des 
Datenbereichs zugeordnet sein. Ein Verfahren be-
steht im Allokieren des Ersatzbereichs bei der Spitze 
des Datenbereichs, wie in Fig. 4 gezeigt. In einem 
derartigen Fall wird der Ersatzbereich als primärer 
Ersatzbereich (Primary Spare Area, PSA) bezeich-
net. Insbesondere wird der Datenbereich ausschließ-
lich des primären Ersatzbereichs der Anwenderbe-
reich.

[0015] Der primäre Ersatzbereich wird während ei-
nem anfänglichen Formatierungsprozeß zugeordnet, 
und ihm wird keine LSN zugewiesen. Demnach kann 
der primäre Ersatzbereich zugeordnet werden, wenn 
ein Hersteller die optische Platte erzeugt oder wenn 
ein Anwender anfänglich eine leere Platte formatiert. 
Eine Vielzahl von Größen läßt sich für den primären 
Ersatzbereich zuordnen. Beispielsweise zum Erzie-
len einer anfänglichen Datenaufzeichnungskapazität, 
d.h. im anfänglichen Anwenderbereich von 4.7 GB 
(Giga Byte) bei einer Platte mit einer Größe von 120 
mm, können 26 MB (Mega Byte) als der primäre Er-
satzbereich zugeordnet sein. Weiterhin können zum 
Erzielen einer anfänglichen Datenaufzeichnungska-
pazität von 4.7 GB 145 MB als der primäre Ersatzbe-
reich zugeordnet sein.

[0016] Weiterhin wurde bei Entdecken und Regist-
rieren defekter Sektoren anhand der PDL während 
dem anfänglichen Formatieren oder Reformatieren 
die Aufzeichnungskapazität proportional reduziert, 
da sich Daten nicht in den defekten Sektoren auf-
zeichnen lassen. Demnach gleitet zum Aufrechter-
halten der anfänglichen Datenaufzeichnungskapazi-
tät ein Abschnitt des primären Speicherbereichs 
äquivalent zu den defekten Sektoren, die in der PDL 
registriert sind, in den Anwenderbereich oder er wird 
ein Teil hiervon. Demnach variiert die PSN des An-
wenderbereichs, dem ein Wert von LSN = 0 zugeord-
net ist, in Abhängigkeit von den in der PDL registrier-
ten defekten Sektoren. Weiterhin gleitet der primäre 
Ersatzbereich in den Anwenderbereichen umgekehr-
ter Folge, selbst wenn Ersatzblöcke von dem primä-
ren Ersatzbereich für das lineare Ersetzen zugeord-
net sind.

[0017] Wird der primäre Ersatzbereich durch ein 
Gleitersetzen oder ein lineares Ersetzen voll, wie in 
Fig. 5A gezeigt, so kann ein neuer Ersatzbereich in 
der Nähe des Endes des Anwenderbereichs zuge-
ordnet werden. Ein derartiger zusätzlicher Ersatzbe-
reich wird als ergänzender Ersatzbereich (Engl.: sup-
plementary spare area, SA-sup) bezeichnet. Wird 
auch der zugeordnete ergänzende Ersatzbereich 
aufgefüllt, so kann der ergänzende Ersatzbereich er-
weitert werden, wie in Fig. 5B gezeigt. Wie bei dem 
primären Ersatzbereich werden auch die Ersatzblö-
cke in der ergänzendem Ersatzbereich ebenso in um-

gekehrter Reihenfolge während dem linearen Erset-
zen so verwendet, daß sich der letzte Ersatzbereich 
einfach – soweit erforderlich – erweitern läßt.

[0018] Jedoch liegen Fälle vor, in denen sich der zu-
sätzliche ergänzende Ersatzbereich selbst dann 
nicht zuordnen läßt, wenn ein Erweitern erforderlich 
ist. Es sei beispielsweise angenommen, daß der er-
weiterte ergänzende Ersatzbereich aufgefüllt wird, 
während Daten, d.h. Dateien 1 und 2, an dem Ende 
des Anwenderbereichs aufgezeichnet werden, wie in 
Fig. 5B gezeigt. Unter einer derartigen Bedingung 
sei angenommen, daß die Datei 1 gelöscht und er-
neut aufgezeichnet wird. Wird ein neuer defekter 
Block in dem Anwenderbereich gefunden, so ist der 
ergänzende Ersatzbereich zusätzlich zu erweitern. 
Nichts desto Trotz ist eine Erweiterung nicht möglich, 
da die Datei 2 bereits in dem Anwenderbereich auf-
gezeichnet ist, in dem der ergänzende Ersatzbereich 
zugeordnet werden sollte.

[0019] Eine Vorgehensweise zum Überwinden die-
ses Problems besteht in einem De-Fragmentieren. 
Insbesondere lassen sich die in dem Anwenderbe-
reich gespeicherten Daten einschließlich der Daten, 
die in einem Bereich aufgezeichnet sind, in dem der 
ergänzende Ersatzbereich zuzuordnen ist, zu einem 
oberen Abschnitt oder einem leeren Abschnitt des 
Anwenderbereichs übertragen. Jedoch erfordert das 
De-Fragmentieren oft einen großen Zeitaufwand, 
und es ist kompliziert. Da ein großes Datenvolumen 
wie 4.7 GB überschrieben werden kann, kann die 
Zeitperiode nahezu äquivalent zu der Zeitperiode 
sein, die für ein vollständiges Formatieren erforder-
lich ist.

[0020] Weiterhin wird der ergänzende Ersatzbe-
reich um feste Inkremente erweitert. Demnach läßt 
sich der ergänzende Ersatzbereich nicht erweitern, 
wenn weniger als das feste Inkrement (selbst nach 
einem De-Fragmentieren) in dem Anwenderbereich 
zur Verfügung steht. Beispielsweise lassen sich 
dann, wenn das feste Inkrement 32 MB ist, jedoch 
der erweiterbare ergänzende Ersatzbereich 31 MB 
ist, die verfügbaren 31 MB des Anwenderbereich 
nicht als ergänzender Ersatzbereich zuordnen. 
Schließlich ist eine maximale Größe, gemäß der der 
ergänzende Ersatzbereich sich erweitern läßt, nicht 
fixiert. Demnach würde eine unbegrenzte Erweite-
rung des ergänzenden Ersatzbereichs zu Problemen 
bei der Ersatzbereichsverwaltung durch den DMA 
führen.

[0021] Im Hinblick auf die obigen Ausführungen be-
steht ein technisches Problem der vorliegenden Er-
findung in der Erhöhung der Flexibilität bei dem Zu-
ordnen von Ersatzbereichen in überschreibbaren op-
tischen Aufzeichnungsmedien.

[0022] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die-
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ses technische Problem gelöst durch ein Verfahren 
zum Zuordnen eines Ersatzbereichs bei einem opti-
schen Aufzeichnungsmedium mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 1.

[0023] Ferner wird dieses technische Problem ge-
löst durch ein optisches Aufzeichnungsmedium mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 5.

[0024] Ferner wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dieses technische Problem gelöst durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
3.

[0025] Somit erfolgt erfindungsgemäß bei einem 
Verfahren zum Zuordnen eines Ersatzbereichs in ei-
nem überschreibbaren optischen Aufzeichnungsme-
dium das Zuordnen eines ergänzenden Ersatzbe-
reichs in variablen Inkrementen. Insbesondere wird 
der ergänzende Ersatzbereich bis zu einer maxima-
len Größe erweitert.

[0026] Zudem wird erfindungsgemäß ein ergänzen-
der Ersatzbereich selbst dann erweitert, wenn ein 
verfügbarer Bereich kleiner ist als ein festes Inkre-
ment.

[0027] Zudem wird bei der vorliegenden Erfindung 
der ergänzende Ersatzbereich in variablen Inkremen-
ten innerhalb einer zulässigen Größe so zugeordnet, 
dass das variable Inkrement ein Mehrfaches eines 
minimalen Inkrements ist.

[0028] So wie hier im breiten Sinne beschrieben und 
ausgeführt, enthält ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren zum Zuordnen eines ergänzenden Ersatzbe-
reichs bei einem optischen Aufzeichnungsmedium 
(1) das Bestimmen einer zulässigen Größe des er-
gänzenden Ersatzbereichs, und (2) das Zuordnen 
des zulässigen Ersatzbereichs in variablen Inkre-
menten innerhalb der zulässigen Größe. Bei dem obi-
gen Verfahren ist die zulässige Größe eine Größe, 
die ein DMA verwalten kann, und sie variiert mit einer 
Bedingung des DMA-Bereichs. Insbesondere variiert 
die zulässige Größe mit der Größe eines anfänglich 
zugeordneten Ersatzbereichs, und sie variiert mit ei-
ner Menge von Daten, wenn die Daten in der maxi-
mal zulässigen Größe aufgezeichnet werden. Weiter-
hin wird der ergänzende Ersatzbereich durch Erwei-
terung variabler Inkremente – falls erforderlich – zu-
geordnet. Die variabel bemessenen Inkremente kön-
nen ein Vielfaches einer voreingestellten minimalen 
Inkrementeinheit sein.

[0029] Weiterhin kann der ergänzende Ersatzbe-
reich lediglich einmal innerhalb der zulässigen Größe 
zugeordnet sein, anstelle mit variablen Inkrementen, 
und ist ein zuordenbarer ergänzender Ersatzbereich 
zusätzlich gesichert, so wird der ergänzende Ersatz-
bereich erneut lediglich einmal in dem zuordenbaren 

Bereich – wenn erforderlich – zugeordnet.

[0030] Gemäß einer anderen Vorgehensweise der 
vorliegenden Erfindung bewirkt ein Verfahren zum 
Zuordnen eines Ersatzbereichs in einem optischen 
Aufzeichnungsmedium das Zuordnen des verfügba-
ren Bereichs zu einem ergänzenden Ersatzbereich, 
selbst wenn der verfügbare Bereich kleiner als ein 
festes Inkrement zum Zuordnen des ergänzenden 
Ersatzbereichs ist. Zudem enthält bei einer anderen 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein 
Verfahren zum Zuordnen eines Ersatzbereichs bei ei-
nem optischen Aufzeichnungsmedium das Zuordnen 
des insgesamt verfügbaren Bereichs zu dem ergän-
zender Ersatzbereich zu einer Zeit, wenn der verfüg-
bare Bereich kleiner als das Zweifache des festen In-
krements ist.

[0031] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zuordnen ei-
nes Ersatzbereichs bei einem optischen Aufzeich-
nungsmedium, derart, daß der Ersatzbereich zu ei-
nem anfänglichen optischen Aufzeichnungsmedium 
zugeordnet wird und ein getrennter ergänzender Er-
satzbereich – wie erforderlich – dann zugeordnet 
wird, wenn eine Erweiterung des Ersatzbereichs er-
forderlich ist, und es enthält (1) Bestimmen einer zu-
lässigen Größe des ergänzenden Ersatzbereichs, 
und (2) Zuordnen des ergänzenden Ersatzbereichs 
in variablen Inkrementen – wie erforderlich – in der im 
Rahmen von (1) bestimmten zulässigen Größe, der-
art, daß das variable Inkrement ein Vielfaches einer 
vorgegebenen minimalen Inkrementeinheit ist. 

[0032] Die Erfindung wird detaillierter unter Bezug 
auf die folgende Zeichnung beschrieben, bei der glei-
che Bezugszeichen gleiche Elemente bezeichnen; 
es zeigen:

[0033] Fig. 1 eine Struktur einer optischen Platte 
gemäß dem Stand der Technik;

[0034] Fig. 2A eine Struktur eines PDL-Eintrags ge-
mäß dem Stand der Technik;

[0035] Fig. 2B eine Struktur eines SDL-Eintrags ge-
mäß dem Stand der Technik;

[0036] Fig. 3A ein Gleitersetzen gemäß dem Stand 
der Technik;

[0037] Fig. 3B ein lineares Ersetzen gemäß dem 
Stand der Technik;

[0038] Fig. 4 ein Beispiel für das Zuordnen eines 
Ersatzbereichs an der Spitze eines Datenbereichs;

[0039] Fig. 5A bis 5C Beispiele für das Zuordnen ei-
nes ergänzenden Ersatzbereichs zu einer Platte mit 
einem Primärersatzbereichs wie in Fig. 4 bei Erwei-
5/18



DE 199 54 054 B4    2007.12.06
terung des ergänzenden Ersatzbereichs;

[0040] Fig. 6A und 6B Beispiele für das Erweitern 
eines ergänzenden Ersatzbereichs durch variable In-
kremente innerhalb einer zulässigen Größe in Über-
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung;

[0041] Fig. 7 ein Beispiel für das einmalige Zuord-
nen eines ergänzenden Ersatzbereichs innerhalb ei-
ner zulässigen Größe in Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 8A bis 8C Beispiele für das Zuordnen ei-
nes verbleibenden Bereichs zu einem ergänzenden 
Ersatzbereich dann, wenn ein erweiterbarer ergän-
zender Ersatzbereich kleiner als ein voreingestelltes 
festes Inkrement ist, in Übereinstimmung mit der vor-
liegenden Erfindung; und

[0043] Fig. 9A und 9B Beispiele für das Zuordnen 
eines verbleibenden Bereichs zu einem ergänzenden 
Ersatzbereich zu einem Zeitpunkt, wenn ein erweiter-
barer ergänzender Ersatzbereich kleiner als das 
Zweifache eines voreingestellten festen Inkrements 
ist, in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfin-
dung.

[0044] Nun erfolgt ein detaillierter Bezug zu den be-
vorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung, und deren Beispiele sind in der angefügten 
Zeichnung dargestellt. Allgemein vermeidet die vor-
liegende Erfindung das Ausführen eines De-Frag-
mentierens, wenn ein größerer Bereich für das Zu-
ordnen des ergänzenden Ersatzbereichs zu sichern 
ist, oder sie ermöglicht ein Zuordnen/Erweitern des 
ergänzenden Ersatzbereichs, wenn der verfügbare 
Bereich kleiner als ein voreingestelltes festes Inkre-
ment ist.

[0045] Bei der vorliegenden Erfindung wird eine 
Größe eines zulässigen ergänzenden Ersatzbereichs 
bestimmt. Beispielsweise kann bei der 120 mm Platte 
mit einer anfänglichen Datenaufzeichnungskapazität 
von 4.7 GB die Größe eines zulässigen ergänzenden 
Ersatzbereichs näherungsweise 120 MB sein, was 
ähnlich ist wie die Größe des größten Defektbe-
reichs, die der DMA Bereich handhaben kann. Insbe-
sondere können Fälle vorliegen, bei denen sich wäh-
rend dem Formatieren gefundene defekte Sektoren 
nicht in der PDL-Liste auflisten lassen, bei denen die 
SDL-Liste nicht in die PDL-Liste umgesetzt werden 
kann oder bei denen sich ein während dem Daten-
schreiben/Lesen festgestellter defekter Block nicht in 
der SDL-Liste auflisten läßt. Der Grund hierfür kann 
darin liegen, daß die Zahl der in dem DMA-Bereich 
aufzulistenden Einträge gemäß einer DMA-Bedin-
gung begrenzt ist. Die nachfolgende Gleichung (1) 
zeigt ein Beispiel einer DMA-Bedingung für die obige 
120 mm Platte, derart, daß SPDL eine Zahl von Sekto-
ren bezeichnet, die zum Unterhalten der PDL-Einträ-

ge verwendet wird, SSDL eine Zahl von Sektoren be-
zeichnet, die zum Unterhalten der SDL-Einträge ver-
wendet wird, EPDL eine Zahl von PDL-Einträgen be-
zeichnet, und ESDL eine Zahl von SDL-Einträgen be-
zeichnet, und aPn eine größte ganze Zahl nicht grö-
ßer als P bezeichnet. 

SPDL + SSDL ≤ 16 Sektoren, mit 1 ≤ SPDL 15,1 ≤ SSDL ≤
15 [Gleichung 1]

[0046] Demnach kann eine Gesamtzahl von für die 
PDL und SDL Liste erwendeten Sektoren nicht 16 
Sektoren übersteigen, wohingehend eine Gesamt-
zahl der für jeweils die PDL oder SDL Liste verwen-
deten Sektoren nicht 15 übersteigen kann.

[0047] Gemäß der Gleichung 1 kann eine maximale 
Größe des defekten Bereichs, die der DMA-Bereich 
handhaben kann, näherungsweise 145 MB (121 MG 
+ α) sein. Da der defekte Bereich, den ein SDL-Sek-
tor handhaben kann, 8 MB ist, und der defekte Be-
reich, den ein PDL-Sektor handhaben kann, 1 MB ist, 
ergeben fünfzehn SDL-Sektoren (120 MB = 8·15) 
plus ein PDL-Sektor (1 MB) den Wert 121 MB. Ferner 
wird ein α von näherungsweise 24 MB zu 121 MB un-
ter Berücksichtigung der Defekte in dem Ersatzbe-
reich hinzugefügt, was zu dem Ergebnis von 145 MB 
führt. Der Bereich von 145 MB ist näherungsweise 
3% von 4.7 GB, d.h. bis zu 3% lassen sich als Ersatz-
bereich zuordnen. Demnach lassen sich dann, wenn 
eine anfängliche Aufzeichnungskapazität des An-
wenderbereichs 4.7 GB beträgt und der Primärer-
satzbereich 26 MB ist, bis zu näherungsweise 119 
MB als ergänzender Ersatzbereich zuordnen.

[0048] Bei Änderung der DMA-Bedingungen gemäß
Gleichung 1 würde sich auch die maximal zulässige 
Größe des ergänzenden Ersatzbereichs ändern. Fer-
ner kann die maximal zulässige Größe des ergänzen-
den Ersatzbereichs ferner mit der Größe des primä-
ren Ersatzbereichs variieren. Demnach wird bei Be-
stimmung der maximal zulässigen Größe des ergän-
zenden Ersatzbereichs der ergänzende Ersatzbe-
reich im Rahmen der maximal zulässigen Größe des 
ergänzenden Ersatzbereichs – wie nachfolgend be-
schrieben – zugeordnet.

[0049] Gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung erfolgt das Zuordnen variabler 
Inkremente eines verfügbaren Bereichs als ergän-
zender Ersatzbereich im Rahmen der maximal zuläs-
sigen Größe des ergänzenden Ersatzbereichs. Unter 
Bezug auf die Fig. 6A und 6B ist zu erkennen, daß
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der ergänzende Ersatzbereich als mehrfaches Vielfa-
ches im Rahmen der zulässigen Größe zugeordnet 
wird, wie erforderlich, und die Zuordnungsinkremente 
sind nicht konstant, sondern variabel. Weiterhin ist 
ein zuvor zugeordneter ergänzender Ersatzbereich 
vollständig zu verwenden, bevor ein nächstes Zuord-
nen eines ergänzenden Ersatzbereichs aktiviert wird. 
Beispielsweise dann, wenn die maximal zulässige 
Größe 120 MB ist, läßt sich der ergänzende Ersatz-
bereich in variablen Inkrementen zuordnen/erwei-
tern, beispielsweise 30 MB, 20 MB oder 50 MB in 120 
MB, in Abhängigkeit von der Defektverarbeitungssi-
tuation während dem Datenschreiben/Reproduzie-
ren.

[0050] Sind Daten bereits in dem Bereich innerhalb 
der maximal zulässigen Größe aufgezeichnet, würde 
der Bereich nach den letzten Position, in der Daten 
aufgezeichnet sind, als der maximal erweiterbare Er-
satzbereich angesehen werden. Demnach wird der 
ergänzende Ersatzbereich in variablen Inkrementen 
im Rahmen des maximal erweiterbaren ergänzenden 
Bereichs zugeordnet und erweitert. Beispielhaft wird 
der zusätzliche Bereich in der maximal zulässigen 
Größe durch Datenlöschen oder De-Fragmentieren 
gesichert, und der ergänzende Ersatzbereich wird –
wie erforderlich – in dem gesicherten Bereich der ma-
ximal zulässigen Größe erweitert. Demnach läßt sich 
der zusätzliche Bereich als ergänzender Ersatzbe-
reich ohne De-Fragmentierung selbst dann zuord-
nen, wenn die Größe des verfügbaren Bereichs für 
die ergänzende Ersatzbereichserweiterung augrund 
der mit der maximal zulässigen Größe aufgezeichne-
ten Daten klein ist.

[0051] Andererseits kann der ergänzende Ersatzbe-
reich einmal zugeordnet sein, anstelle mit mehrfa-
chen Inkrementen, und zwar mit der maximal zuläs-
sigen Größe. In einem solchen Fall wäre die Größe 
des ergänzenden Ersatzbereichs äquivalent zu oder 
kleiner als die Größe der in Fig. 7 gezeigten maximal 
zulässigen Größe. Insbesondere dann, wenn die ma-
ximal zulässige Größe 120 MB ist, können die ge-
samten 120 MB oder weniger als die 120 MB zu ei-
nem Zeitpunkt als ergänzender Ersatzbereich zuge-
ordnet werden, auf der Grundlage einer vorgegebe-
nen Ersatzbereichsgröße. Beispielsweise kann für 
den obigen Fall eines zulässigen Ersatzbereichs von 
120 MB die Größe des vorgegebenen Ersatzbereichs 
120 MB, 100 MB oder sogar 50 MB sein, und der ge-
samte vorgegebene Ersatzbereich würde als ergän-
zender Ersatzbereich im Rahmen einer einzigen Zu-
ordnung zugeordnet werden. Jedoch wären dann, 
wenn Daten in dem vorgegebenen Ersatzbereich von 
beispielsweise 120 MB aufgezeichnet sind, weniger 
als 120 MB für das Zuordnen zu dem ergänzenden 
Ersatzbereich verfügbar. Demnach wird dann, wenn 
der gesamte vorgegebene Ersatzbereich nicht zuge-
ordnet werden kann, der verfügbare Bereich des vor-
gegebenen Ersatzbereichs als ergänzender Ersatz-

bereich im Rahmen einer Zuordnung zugeordnet.

[0052] Beispielsweise kann der ergänzende Ersatz-
bereich nicht zum Aufzeichnen der Datei 1 erforder-
lich sein, jedoch kann er erforderlich sein, während 
ein späterer Abschnitt der Datei 2 auf dem optischen 
Medium aufgezeichnet wird. Jedoch kann in diesem 
Zeitpunkt der verfügbare Bereich für das Zuordnen 
des ergänzenden Ersatzbereichs kleiner als der vor-
gegebenen Ersatzbereich sein, da die Datei 2 in dem 
vorgegebenen Ersatzbereich aufgezeichnet wird. 
Demnach wird dann, wenn der verfügbare Bereich –
d.h., der Bereich, der von der Position startet, bei der 
das letzte Datum der Datei 2 aufgezeichnet worden 
ist – 100 MB ist, während der vorgegebene Ersatzbe-
reich 120 MB ist, der Bereich von 100 MB als ergän-
zender Ersatzbereich im Rahmen einer Zuordnung 
zugeordnet werden. Beim Sichern des zusätzlichen 
Bereichs für das Zuordnen in dem vorgegebenen Er-
satzbereich wird der zusätzliche Bereich als der er-
gänzende Ersatzbereich – sofern erforderlich – eben-
so durch eine Zuordnung zugeordnet. Beispielsweise 
wird dann, wenn die Datei 2 gelöscht wird, so daß 20 
MB gesichert sind, der zusätzliche Bereich von 20 
MB zu dem ergänzenden Ersatzbereich durch eine 
Zuordnung zugeordnet.

[0053] Demnach wird der gesamte Bereich des vor-
gegebenen Ersatzbereichs in der maximal zulässi-
gen Größe als ergänzender Ersatzbereich durch eine 
einzige Zuordnung zugeordnet, und ist der verfügba-
re Bereich kleiner als der vorgegebene Ersatzbe-
reich, so kann der zusätzliche Bereich durch eine ein-
zige Zuordnung – sofern erforderlich und einmal ge-
sichert – zugeordnet werden. Weiterhin tritt dann, 
wenn ein Gleiten bei einem gemäß einem Verfahren 
nach dem Stand der Technik erweiterten ergänzen-
den Ersatzbereich auftritt, das Gleiten in umgekehr-
ter Folge zum Beibehalten einer fortlaufenden ergän-
zenden Ersatzbereichserweiterung auf. Im Ergebnis 
wird der Anwenderbereich nicht fortlaufend. Dem-
nach kann dann, wenn der ergänzende Ersatzbe-
reich durch eine Zuordnung gemäß der vorliegenden 
Erfindung zugeordnet wird, der ergänzender Ersatz-
bereich in einer ansteigenden Folge zum Beibehalten 
der Kontinuität des Anwenderbereichs verwendet 
werden.

[0054] Bei einer zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird – wie erforderlich – der er-
gänzende Ersatzbereich gemäß einem festen Inkre-
ment zugeordnet. Jedoch wird der ergänzende Er-
satzbereich auch in einem variablen Inkrement dann 
zugeordnet, wenn ein verfügbarer Bereich zum Er-
weitern kleiner als ein festes Inkrement ist oder klei-
ner als das Zweifache des festen Inkrements ist. 
Demnach läßt sich der ergänzende Ersatzbereich in 
dem gesamten Bereich der maximal zulässigen Grö-
ße erweitern.
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[0055] Weiterhin würde – ähnlich zu der ersten Aus-
führungsform – dann, wenn Daten in dem Bereich der 
maximal zulässigen Größe aufgezeichnet sind, der 
Bereich unterhalb der letzten Position, bei der Daten 
aufgezeichnet sind, als der maximal erweiterbare er-
gänzende Ersatzbereich angesehen werden. Dem-
nach wird der ergänzende Ersatzbereich im Rahmen 
des maximal erweiterbaren ergänzenden Bereichs 
zugeordnet und erweitert, und bei Sichern eines zu-
sätzlichen Bereichs im Rahmen der maximal zulässi-
gen Größe wird der ergänzende Ersatzbereich – wie 
erforderlich – mit dem gesicherten Bereich der maxi-
mal zulässigen Größe erweitert.

[0056] Beispielsweise dann, wenn das feste Inkre-
ment zum Erweitern im Rahmen der maximal zuläs-
sigen Größe, wie in Fig. 8A – 8C gezeigt, 32 MB ist, 
der ergänzende Ersatzbereich in Inkrementen von 32 
MB – wie erforderlich – erweitert, bis weniger als 32 
MB in der maximal zulässigen Größe zurückbleibt. 
Verbleiben 29 MB in der maximal zulässigen Größe 
nicht zugeordnet, so wird dann, wenn mehr ergän-
zender Ersatzbereich erforderlich ist, weniger als das 
feste Inkrement – d.h., 29 MB – zu dem ergänzenden 
Ersatzbereich zugeordnet. Demnach läßt sich eine 
Unterbrechung aufgrund einer Anforderung für ein 
De-Fragmentieren zum Sichern eines weiteren ver-
fügbaren Bereichs vermeiden.

[0057] Alternativ läßt sich der ergänzende Ersatz-
bereich in festen Inkrementen erweitern, bis der ver-
fügbare Bereich zum Zuordnen in der maximal zuläs-
sigen Größe kleiner als das Zweifache des festen In-
krements ist, wie in Fig. 9A und 9B gezeigt. In einem 
derartigen Fall kann der gesamte verfügbare Bereich 
als der ergänzende Ersatzbereich durch eine einzel-
ne Zuordnung selbst dann zugeordnet werden, wenn 
der verfügbare Bereich größer als das feste Inkre-
ment ist. Beispielsweise dann, wenn das feste Inkre-
ment 32 MB ist, wird der ergänzende Ersatzbereich –
wie erforderlich – um 32 MB erweitert, bis weniger als 
64 MB, z.B. 61 MB, in der maximal zulässigen Größe 
zurückbleibt. In diesem Zeitpunkt wird, wenn der er-
gänzende Ersatzbereich zu erweitern ist, der gesam-
te Bereich von 61 MB als ergänzender Ersatzbereich 
durch eine einzige Zuordnung zugeordnet.

[0058] Demnach läßt sich der verfügbare Bereich im 
Rahmen der maximal zulässigen Größe als ergän-
zender Ersatzbereich anfänglich in festen Inkremen-
ten zuordnen, und anschließend um weniger oder 
mehr als das feste Inkrement im Rahmen der letzten 
Zuordnung. Weiterhin kann – wie bei der ersten Aus-
führungsform – ein zusätzlicher Bereich als der er-
gänzende Ersatzbereich ohne De-Fragmentierung 
selbst dann zugeordnet werden, wenn die Größe des 
verfügbaren Bereichs für die Erweiterung des ergän-
zenden Ersatzbereichs kleiner als das feste Inkre-
ment ist.

[0059] Bei der dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird der ergänzende Ersatzbe-
reich auch viele Male – wie erforderlich – durch vari-
able Inkremente zugeordnet. Jedoch ist das variable 
Inkrement eine Mehrfaches einer minimalen Inkre-
menteinheit. Insbesondere läßt sich der ergänzende 
Ersatzbereich gemäß einer Auswahl der Hauptein-
heit oder des Anwenders der optischen Platte zuord-
nen. Diese Auswahl, d.h. das Zuordnen des ergän-
zenden Ersatzbereichs, sollte vorzugsweise vor dem 
Auffüllen des primären Ersatzbereichs durchgeführt 
werden. Andernfalls wäre dann, wenn die Auswahl 
nach dem vollständigen Verwenden des primären Er-
satzbereichs durchgeführt wird, das Laufwerk bereits 
wirksam bzw. funktionsfähig, was ein weiteres Zuord-
nen erschwert. Beispielsweise wäre dann, wenn ein 
neuer Defekt dann gefunden wird, wenn der primäre 
Ersatzbereich voll ist und ein Ersatz für den Defekt 
erforderlich ist, ein Zuordnen des ergänzenden Er-
satzbereichs in diesem Zeitpunkt aufgrund des erfor-
derlichen Umfangs der Zeitperiode schwierig.

[0060] Demnach sollte ein Teil – beispielsweise 1 
MB – des primären Ersatzbereichs vor dem neuen 
Zuordnen eines ergänzenden Ersatzbereichs verblei-
ben. Ist die verbleibende Größe des primären Ersatz-
bereichs zu klein, so kann dasselbe Problem entste-
hen, wie wenn der ergänzende Ersatzbereich nach 
dem Auffüllen des primären Ersatzbereichs zugeord-
net wird. Demnach wird eine minimale Inkrementein-
heit – beispielsweise 1 MB – dann festgelegt, wenn 
der ergänzende Ersatzbereich neu zugeordnet oder 
hiernach erweitert wird. D.h., der ergänzende Ersatz-
bereich kann in Vielfachen von 1 MB zugeordnet wer-
den, z.B. 4M, 8M, 17M, 32M, 1M, von 10M. Ist das 
minimale Inkrement zu 2M bestimmt, so kann der er-
gänzende Ersatzbereich in Mehrfachen von 2M zu-
geordnet werden, z.B. 4M, 8M, 20M, 32M, 2M, 28M. 
Weiterhin kann – wie bei der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung – dann, wenn die mi-
nimale Inkrementeinheit 1 MB ist und mehr ergän-
zender Ersatzbereich dann erforderlich ist, wenn ein 
zuordenbarer verfügbarer Bereich 1.5 MB ist, der Be-
reich von 0.5 MB zusätzlich zugeordnet werden, nach 
dem Zuordnen von 1M, oder der Gesamtbereich von 
1.5 M kann in einem Zeitpunkt zugeordnet werden.

[0061] Wie oben diskutiert, kann das Verfahren zum 
Zuordnen eines Ersatzbereichs bei einem über-
schreibbaren optischen Aufzeichnungsmedium ge-
mäß der vorliegenden Erfindung auf das De-Frag-
mentieren verzichten, das oft eine große Zeitmenge 
erfordert und kompliziert ist, wenn sich der ergänzen-
de Ersatzbereich – selbst dann, wenn es erforderlich 
ist – nicht weiter zuordnen läßt, da der erweiterbare 
ergänzende Ersatzbereich kleiner als das voreinge-
stellte feste Inkrement ist. Zudem sind aufgrund des 
Setzens der maximalen Größe des erweiterbaren er-
gänzenden Ersatzbereichs Probleme wie ein unbe-
grenztes Erweitern des Ersatzbereichs eliminiert, wo-
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durch der Systemleistungsumfang verbessert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Zuordnen eines Ersatzberei-
ches bei einem optischen Aufzeichnungsmedium, 
das strukturiert ist in einen Bereich (DMA) zum Spei-
chern von Daten für das Handhaben defekter Berei-
che des Aufzeichnungsmediums, einen in Sektoren 
gegliederten Anwenderbereich zum Speichern von 
Anwenderdaten, einen dem Anwenderbereich vor-
ausgehenden und während einem Formatieren des 
optischen Aufzeichnungsmediums generierten pri-
mären Ersatzbereich zum Speichern von Informatio-
nen und einen dem Anwenderbereich folgenden er-
gänzenden Ersatzbereich zum Ergänzen des primä-
ren Ersatzbereichs, enthaltend die Schritte:  
– Bestimmen einer maximal zulässigen Größe des 
ergänzenden Ersatzbereichs; und  
– Zuordnen des ergänzenden Ersatzbereichs inner-
halb der maximal zulässigen Größe in variablen In-
krementen, wobei die variablen Inkremente ein Viel-
faches einer minimalen Inkrementiereinheit sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bestimmen der maximal zulässi-
gen Größe auf der Grundlage der Größe des primä-
ren Ersatzbereichs erfolgt.

3.  Verfahren zum Zuordnen eines Ersatzberei-
ches bei einem optischen Aufzeichnungsmedium, 
das strukturiert ist in einen Bereich (DMA) zum Spei-
chern von Daten für das Handhaben defekter Berei-
che des Aufzeichnungsmediums, einen in Sektoren 
gegliederten Anwenderbereich zum Speichern von 
Anwenderdaten, einen dem Anwenderbereich vor-
ausgehenden und während einem Formatieren des 
optischen Aufzeichnungsmediums generierten pri-
mären Ersatzbereich zum Speichern von Informatio-
nen, und einen dem Anwenderbereich folgenden er-
gänzenden Ersatzbereich zum Ergänzen des primä-
ren Ersatzbereichs, enthaltend die Schritte:  
– Bestimmen einer maximal zulässigen Größe des 
ergänzenden Ersatzbereichs;  
– erstes Zuordnen des ergänzenden Ersatzbereichs 
innerhalb der maximal zulässigen Größe in variablen 
Inkrementen;  
– Bestimmen eines maximal erweiterbaren Ersatzbe-
reichs innerhalb der maximal zulässigen Größe, 
wenn Daten in den zugeordneten ergänzenden Er-
satzbereich geschrieben werden; und  
– zweites Zuordnen des ergänzenden Ersatzbereichs 
innerhalb des maximal erweiterbaren Ersatzbereich, 
wenn ein verfügbarer Bereich zum Erweitern kleiner 
ist als ein festes Inkrement oder kleiner als das Zwei-
fache des festen Inkrements ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das variable Inkrement durch einen 
Anwender oder eine Steuerung des optischen Auf-

zeichnungsmediums spezifiziert ist.

5.  Optisches Aufzeichnungsmedium, das struktu-
riert ist in einen Bereich (DMA) zum Speichern von 
Daten für das Handhaben defekter Bereiche des Auf-
zeichnungsmediums, einen in Sektoren gegliederten 
Anwenderbereich zum Speichern von Anwenderda-
ten, einen dem Anwenderbereich vorausgehenden 
und während einem Formatieren des optischen Auf-
zeichnungsmediums generierten primären Ersatzbe-
reich zum Speichern von Informationen und einen 
dem Anwenderbereich folgenden ergänzenden Er-
satzbereich zum Ergänzen des primären Ersatzbe-
reichs, wobei dem primären Ersatzbereich eine feste 
Größe zugewiesen ist;  
der ergänzende Ersatzbereich gemäß variabler In-
kremente zugewiesen ist, innerhalb einer maximal 
zulässigen Größe des ergänzenden Ersatzbereichs, 
und die zugewiesenen variablen Inkremente  
ein Vielfaches einer minimalen Inkrementiereinheit 
sind.

6.  Optisches Aufzeichnungsmedium nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestim-
men der maximal zulässigen Größe auf der Grundla-
ge der Größe des primären Ersatzbereichs erfolgt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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